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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 074-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.96 

  

Eingereicht am: 13.03.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Patzen (Bern, GRÜNE) (Sprecher/in) 

 
 

 Tanner (Biel/Bienne, SP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 11 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Soziale Arbeit in der Psychiatrie sichern und stärken 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. den UPD über eine zusätzliche Entschädigung die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stel-

len, um den psychiatrieinternen Sozialdienst der UPD ohne Abbaumassnahmen weiterfüh-

ren zu können 

2. im Rahmen der Umsetzung der Strategie «integrierte Versorgung» die Rolle und Bedeu-

tung der klinischen Sozialarbeit zu stärken 

3. ein Finanzierungsmodell für die klinische Sozialarbeit für alle Psychiatrien und Spitäler zu 

entwickeln 

Begründung: 

Am 22. Januar 2024 kommunizierte die UPD AG, dass sie aus Kostengründen im Sozialdienst 

Stellen abbauen werde. 

Die klinische Sozialarbeit ist für psychisch erkrankte Menschen unverzichtbar: Der Einbezug der 

sozialen Dimension einer psychischen Erkrankung ist kein «ergänzendes Angebot», sondern 

ein international anerkannter und zentraler Pfeiler einer umfassenden Gesundheitsversorgung. 

Medizinisch-therapeutische Erfolge hängen wesentlich von der Bearbeitung psychosozialer 

Stressoren (z. B. drohender Arbeitsplatz-/Wohnungsverlust, unklare finanzielle und/oder rechtli-

che Situation u. v. m.) ab. Ohne Bearbeitung (psycho-)sozialer Belange können die Betroffenen 

nicht in einen Genesungsprozess einsteigen bzw. können keine nachhaltigen Anschlusslösun-

gen für die Zeit nach dem Klinikaustritt, während einer teilstationären und/oder während einer 

ambulanten Behandlung erarbeitet werden. 
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Durch einen Stellenabbau im Sozialdienst wird die Behandlungsqualität aufgrund nicht oder un-

genügender Bearbeitung sozialer Fragestellungen massiv gemindert, und die Behandlung sowie 

Genesung der Betroffenen werden erschwert oder verunmöglicht. Wichtige und bereits etab-

lierte Ansätze für eine integrierte Versorgung, die eine Vernetzung der verschiedenen Gesund-

heitsbereiche zum Ziel hat und die der Kanton eigentlich fördern will, werden damit ab- statt 

ausgebaut. 

Behandlungsplätze sind im Kanton Bern rar. Bei sinkender Behandlungsqualität werden Patien-

tinnen und Patienten zukünftig länger als nötig in Behandlung bleiben, was sich wiederum in hö-

heren Gesundheitskosten für die Bevölkerung und den Kanton niederschlägt. 

Weiter werden Psychologinnen und Psychologen, Pflegende und Ärzteschaft – in der ohnehin 

bereits aufgrund Fachkräftemangel beanspruchten Psychiatrie – zusätzlich belastet. Sie sind 

es, die sodann unverkennbar sozialarbeiterische Fragestellungen bearbeiten müssten, ohne 

zeitliche Ressourcen und ohne fachliche Expertise. Die von der UPD-PZM-Fusion angestrebte 

Attraktivitätssteigerung als Arbeitgeber wird damit klar verfehlt. 

Es braucht deshalb klare Vorstellungen, wie die klinische Sozialarbeit für eine funktionierende 

integrierte Versorgung gestärkt werden kann und wie sie finanziert werden kann. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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